
Teil haben. Teil sein.

Erziehungsstelle
Kindern und Jugendlichen  
ein Zuhause geben

Das Wichtigste im Überblick
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 - Erziehung in einem familienähnlichen und  
auf enge persönliche Beziehung/Bindung  
angelegten Alltagsleben

 - persönliche und pädagogische Kompetenz der 
Erziehungsstellen-Eltern: Lebenserfahrung,  
Reflexionsbereitschaft und -fähigkeit 

 - intensive und kontinuierliche Begleitung  
durch qualifizierte Fachberatung

 - Kontakt zur Herkunftsfamilie bleibt bestehen/
erhalten und wird nach den Möglichkeiten und 
Bedürfnissen des Kindes und seiner leiblichen 
Eltern gestaltet

 - Pflegegeld gemäß §39, Abs. 1 KJHG für den  
Unterhalt des Kindes sowie Vergütung im  
Rahmen einer Betreuungsvereinbarung

Kontakt
BruderhausDiakonie
Region Reutlingen Jugendhilfe
Oberlin-Jugendhilfe
Bereichsleitung: Wiebke Urich

Oberlinstraße 37, 72762 Reutlingen
Telefon: 07121 278 559
Telefax: 07127 278 582
wiebke.urich@bruderhausdiakonie.de
www.bruderhausdiakonie.de 

Oberlin Jugendhilfe
72762 Reutlingen

Telefon 07121 278-559
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» Unser Fachdienst begleitet Sie. Gemeinsam  
entwickeln wir Lösungen, auch in Krisenzeiten.

Zielgruppe Rahmenbedingungen

In Erziehungsstellen leben Kinder und Jugendliche, 
die aufgrund ihrer Vorgeschichte stark belastet, 
traumatisiert und/oder in ihrer Entwicklung  
beeinträchtigt sind. Dabei handelt es sich um eine 
besonders intensive Form der Hilfe zur Erziehung  
in Vollzeitpflege. Diese ermöglicht dem Kind oder 
Jugendlichen neue Bindungserfahrungen zu  
machen und als Teil einer Lebensgemeinschaft  
aufzuwachsen oder zu heilen und zu reifen. 

Begleitung durch unseren Fachdienst
 - kontinuierliche und intensive Beratung und  
Begleitung 

 - Vorbereitung für die Aufnahme eines Kindes
 - Unterstützung in Krisensituationen
 - Austausch mit anderen Erziehungsstellen- 
Familien.

Erziehungsstellen sind Pflegefamilien im Sinne  
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nach §33.  
Erziehungsstellen können Familien, Paare und  
Alleinerziehende sein. Sie nehmen bis zu zwei 
Kinder/Jugendliche oder eine junge Mutter mit 
kleinem Kind auf. 

Voraussetzungen
 - mindestens ein Elternteil verfügt über  
eine pädagogische Qualifikation

 - jedes aufgenommene Kind hat  
ein eigenes Zimmer

 - Bereitschaft, sich auf Kinder mit  
erheblich belastenden Lebenserfahrungen  
einzustellen und sie zu fördern

 - Freude am Zusammenleben mit Kindern
 - Offenheit, Zeit, Belastbarkeit, Geduld, starke  
Nerven, Selbstreflexionsbereitschaft,  
Einfühlungsvermögen, Mut, Konfliktfähigkeit, 
Durchhaltevermögen, Humor
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